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Veränderung braucht Ordnung 
 
Bauordnungen und Landesbauordnungen sind ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Baurechts. Sie bestimmen 
die rechtlichen Anforderungen an Bauvorhaben – vom Grundstück bis zu Details der Bebauung. Seit der Aufstellung 
der ersten städtischen Bauordnungen im späten Mittelalter berücksichtigt das Satzungsrecht der Gebietskörper-
schaften die Ansprüche der vielfältigen Interessen der Bewohner und Nutzer des öffentlichen Raumes und reflektiert 
mit seinem Wandel die jeweiligen Themen der Zeit: Stand zunächst die Abwehr von Gefahren und die allgemeine 
öffentliche Ordnung im Mittelpunkt der Verordnungen, gehören längst auch die Sicherstellung der barrierefreien 
Zugänglichkeit und Mobilität und auch Umweltschutzbelange dazu. 

Für eine weitgehende bundesweite Vereinheitlichung der Vorschriften sorgt die Musterbauordnung (MBO). Sie wird 
von der Bauministerkonferenz, in der alle Bundesländer vertreten sind, ständig aktualisiert. Die Länderbauordnungen 
enthalten deshalb im Wesentlichen übereinstimmende Vorschriften, die sich nur in Details unterscheiden. Bauherren 
finden dort dennoch wichtige Normen, an denen sich ihre Bauvorhaben orientieren müssen.

Fahrradmobilität braucht Infrastruktur

Wie viele PKW-Stellplätze zu errichten sind, das findet sich in den Landesbauordnungen schon lange. Mit neuen 
Regelungen zu Stellplätzen und Abstellanlagen für Fahrräder antworten die Landesbauordnungen nun auch auf die 
zunehmende Bedeutung der umweltfreundlichen Fahrradmobilität in Deutschland. Die dort getroffenen Bestim-
mungen können Kommunen durch eigene Stellplatzsatzungen an die jeweiligen örtlichen Verhältnisse anpassen.
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Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 35 Wohnungen 
(4) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen zur gemeinschaftlichen Benutzung möglichst ebenerdig zugängliche oder 
durch Rampen oder Aufzüge leicht erreichbare Flächen zum Abstellen von Kinderwagen und Gehhilfen zur Verfügung stehen.

§ 37 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder, Garagen
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen ist für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzu-
stellen (notwendiger Kfz-Stellplatz). Bei der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind notwendige Kfz-Stellplätze in solcher Zahl herzustellen, dass sie für die ordnungsgemäße 
Nutzung der Anlagen unter Berücksichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs ausreichen. (…) Bis zu einem Viertel der 
notwendigen Kfz-Stellplätze nach Satz 2 kann durch die Schaffung von Fahrradstellplätzen ersetzt werden. Dabei sind für einen 
Kfz-Stellplatz vier Fahrradstellplätze herzustellen; eine Anrechnung der so geschaffenen Fahrradstellplätze auf die Verpflichtung 
nach Absatz 2 erfolgt nicht.
(2) Bei der Errichtung baulicher Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrrädern zu erwarten ist, sind Fahrrad-
stellplätze herzustellen. Ihre Zahl und Beschaffenheit richtet sich nach dem nach Art, Größe und Lage der Anlage regelmäßig zu 
erwartenden Bedarf (notwendige Fahrradstellplätze). Notwendige Fahrradstellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche 
leicht erreichbar und gut zugänglich sein und eine wirksame Diebstahlsicherung ermöglichen; soweit sie für Wohnungen herzu-
stellen sind müssen sie außerdem wettergeschützt sein.
(3) Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen sind Stellplätze oder Garagen in solcher Zahl herzustellen, dass die 
infolge der Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufgenommen werden können. Satz 1 gilt nicht 
bei der Teilung von Wohnungen sowie bei Vorhaben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungs-
änderung, Aufstockung oder Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe für das Gebäude mindestens 
fünf Jahre zurückliegen.
(4) Die Baurechtsbehörde kann zulassen, dass notwendige Stellplätze oder Garagen erst innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums nach Fertigstellung der Anlage hergestellt werden. Sie hat die Herstellung auszusetzen, solange und soweit nachweislich 
ein Bedarf an Stellplätzen oder Garagen nicht besteht und die für die Herstellung erforderlichen Flächen für diesen Zweck durch 
Baulast gesichert sind.
(5) Die notwendigen Stellplätze oder Garagen sind herzustellen
1. auf dem Baugrundstück,
2. auf einem anderen Grundstück in zumutbarer Entfernung oder
3. mit Zustimmung der Gemeinde auf einem Grundstück in der Gemeinde.
Die Herstellung auf einem anderen als dem Baugrundstück muss für diesen Zweck durch Baulast gesichert sein. Die Baurechts-
behörde kann, wenn Gründe des Verkehrs dies erfordern, mit Zustimmung der Gemeinde bestimmen, ob die Stellplätze oder 
Garagen auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück herzustellen sind.

Ausnahmen
§ 37 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder, Garagen 
(4) Die Baurechtsbehörde kann zulassen, dass notwendige Stellplätze oder Garagen erst innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums nach Fertigstellung der Anlage hergestellt werden. Sie hat die Herstellung auszusetzen, solange und soweit nachweislich 
ein Bedarf an Stellplätzen oder Garagen nicht besteht und die für die Herstellung erforderlichen Flächen für diesen Zweck durch 
Baulast gesichert sind. 
(6) Lassen sich notwendige Kfz-Stellplätze oder Garagen nach Absatz 5 nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten herstellen, so 
kann die Baurechtsbehörde mit Zustimmung der Gemeinde zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung zulassen, dass der Bauherr 
einen Geldbetrag an die Gemeinde zahlt. (...) Die Gemeinde legt die Höhe des Geldbetrages fest.

Ergänzung
Verwaltungsvorschrift zu § 37 Absatz 2: 
2. Die Fahrrad-Stellplätze müssen so hergestellt werden, dass sie ebenerdig, durch Aufzüge oder Rampen zugänglich sind, wobei 
bis zu zwei Stufen zulässig sind, sie eine Anschließmöglichkeit für den Fahrradrahmen haben, dem Fahrrad ein sicherer Stand durch 
einen Anlehnbügel gegeben wird, sie eine Länge von 2 m zuzüglich der erforderlichen Fahrgassen und Rangierflächen aufweisen 
und durch einen Mindestabstand von 0,80 m zwischen den Fahrradständen das Abstellen und Anschließen des Fahrrades ein-
schließlich des Rahmens ermöglicht wird. Die Herstellung einfacher Vorderradständer ist unzulässig. Der Platzbedarf kann durch 
den Einsatz platzsparender Fahrrad-Abstellsysteme wie beispielsweise Doppelstockparksysteme reduziert werden. Solche Systeme 
müssen eine einfache Nutzbarkeit gewährleisten.  (VwV Stellplätze) Zu § 37 Absatz 2, i. d. F. v. 28.05.2015, Az.:41-2600.0-13/187

Stand: 18.07.2019  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-bw

Baden-Württemberg
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 
2010, §§ 35; 37, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2019 
(GBl. Nr. 16, S. 313), in Kraft getreten am 1. August 2019
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Stand: 14.08.2007  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-by

Auszug aus der Stellplatzordnung
Art. 47 Stellplätze, Verordnungsermächtigung
(1) Werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind Stellplätze in ausreichender 
Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen. Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von An-
lagen sind Stellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass die Stellplätze die durch die Änderung zusätzlich 
zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können. 

Art. 81 Örtliche Bauvorschriften 
(1) 4. Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen Wirkungskreis örtliche Bauvorschriften erlassen über Zahl, 
Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge und der Abstellplätze für Fahrräder, einschließlich der 
Ausstattung mit Elektroladestationen, des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen der Anlagen 
sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage 
der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann.

Zusammenfassung: In ausreichender Anzahl und Größe.

Ausnahmen
Das (Art 47 Abs 1, Hinw. d. Red) gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter 
Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung nach Abs. 3 Nr. 3 erheblich erschwert oder verhindert würde. 

(3) Die Stellplatzpflicht kann erfüllt werden durch
1. Herstellung der notwendigen Stellplätze auf dem Baugrundstück, 
2. Herstellung der notwendigen Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks, wenn 
dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert ist, oder 
3. Übernahme der Kosten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze durch den Bauherrn gegenüber der Ge-
meinde (Ablösungsvertrag).

Ergänzung
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Abs. 1 Satz 1 legt das Staatsministerium des Innern, für Bau und Ver-
kehr durch Rechtsverordnung fest. Wird die Zahl der notwendigen Stellplätze durch eine örtliche Bauvorschrift oder 
eine städtebauliche Satzung festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich.

Bayern
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2007, Art. 47;  81
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Stand: 29.09.2005  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-be

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 49 Stellplätze, Abstellplätze für Fahrräder 
(2) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen, die Fahrradverkehr erwarten lassen, sind Abstellplätze für Fahrräder 
in ausreichender Anzahl und Größe herzustellen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Abstellplätze sind auf dem 
Baugrundstück oder auf den davor gelegenen öffentlichen Flächen zu schaffen.

Zusammenfassung: In ausreichender Anzahl und Größe.

Ausnahmen
§ 49 (3) Die Herstellung der Abstellplätze für Fahrräder nach Absatz 2 darf auch durch Zahlung eines Ablösebetrages 
vor Baubeginn erfüllt werden. Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung erlässt durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über die Höhe der Ablösebeträge. Die Ablösebeträge dürfen 90 Prozent der durchschnittlichen Her-
stellungskosten unter Berücksichtigung anteiliger Grundstücksflächen nicht übersteigen. Die Ablösebeträge sind 
ausschließlich für den Bau von Fahrradabstellplätzen im Bereich von öffentlichen Verkehrsflächen oder anderen 
geeigneten Grundstücksflächen zu verwenden.

Ergänzung
Verordnung über die Höhe der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten (FahrAbV) vom 17. September 2008 
§ 1 Höhe der Ablösebeträge Die Höhe des Ablösebetrages nach § 50 Abs. 3 Satz 1 der Bauordnung für Berlin wird für 
Vorhaben in dem Gebiet, das durch die äußere Begrenzung des S-Bahn-Ringes zwischen den Bahnhöfen Gesund-
brunnen im Norden, Ostkreuz im Osten, Südkreuz im Süden und Westkreuz im Westen begrenzt wird, auf 500 Euro, 
im Übrigen auf 250 Euro je abzulösender Fahrradabstellmöglichkeit festgesetzt.

Berlin
Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005, § 49
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Stand: 09.02.2021  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-bb

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 49 Notwendige Stellplätze und notwendige Abstellplätze für Fahrräder 
(1) Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen, bei denen 
ein Zu- oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen oder mittels Fahrrädern zu erwarten ist, müssen die durch die 
Gemeinde in einer örtlichen Bauvorschrift nach § 87 festgesetzten notwendigen Stellplätze oder notwendige Ab-
stellplätze für Fahrräder hergestellt werden. 
(2) Die notwendigen Stellplätze sowie die notwendigen Abstellplätze für Fahrräder sind auf dem Baugrundstück 
oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für diesen 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird.

Zusammenfassung: Entscheidung liegt bei den Gemeinden.

Ausnahmen
Kriterien: verkehrliche, wirtschaftspolitische oder städtebauliche Gründe oder falls Stellplätze für die allgemeine  
Benutzung in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

Ergänzung
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung von notwendigen Stellplätzen oder von notwendigen Abstell-
plätzen für Fahrräder zu verwenden für die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder 
die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder die Herstellung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge,  
sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des 
öffentlichen Personennahverkehrs und Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs, die Herstellung von 
Parkeinrichtungen für die gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen (Carsharing).

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann zulassen, dass notwendige Stellplätze oder notwendige Abstellplätze für Fahrräder 
erst innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Fertigstellung der Anlage hergestellt werden. Sie hat die Her-
stellung auszusetzen, solange und soweit nachweislich ein Bedarf an notwendigen Stellplätzen oder notwendigen 
Abstellplätzen für Fahrräder nicht besteht und die für die Herstellung erforderlichen Flächen für diesen Zweck durch 
Baulast gesichert sind.

Brandenburg
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), § 49
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Stand: 04.09.2018  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-hb

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 48 Wohngebäude 
(2) In Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen oder auf dem Baugrundstück sind in der Nähe des Hausein-
gangs barrierefrei erreichbare Abstellräume für Kinderwagen, Fahrräder, und Mobilitätshilfen herzustellen. Jede 
Wohnung muss über einen ausreichend großen Abstellraum verfügen. 

§ 49 Stellplätze und Fahrradabstellplätze
(1) Die notwendigen Stellplätze sowie die notwendigen Fahrradabstellplätze (§ 86 Absatz 1 Nummer 4) sind auf 
dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen 
Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird; § 48 Absatz 2 bleibt unberührt.

Zusammenfassung: Entscheidung liegt bei den Gemeinden.

Ausnahmen
Kriterien: Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der  Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs, 
der städtebaulichen Situation und der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Ergänzung
§ 86 Örtliche Bauvorschriften
(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften erlassen über Zahl, Größe und Beschaffenheit 
der Stellplätze und Fahrradabstellplätze einschließlich deren Zubehörnutzungen (§ 49 Absatz 1), die unter Berück-
sichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs, der städtebaulichen 
Situation und der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen erforderlich 
sind, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern oder fahrradähnlichen Leichtkraft-
rädern zu erwarten ist (notwendige Stellplätze, notwendige Fahrradabstellplätze), einschließlich des Mehrbedarfs 
bei Änderungen und Nutzungsänderungen der Anlagen, sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die Höhe 
der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann.

Bremen
Bremische Landesbauordnung vom 4. September 2018, §§ 48; 49; 86
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Stand: 20.02.2020  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-hh

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 48 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätze
(1) Werden bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, errichtet, 
sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge sowie Fahrradplätze auf dem Grundstück oder, durch Baulast gesichert, auf einem 
geeigneten Grundstück in der Nähe in geeigneter Beschaffenheit herzustellen oder nachzuweisen (notwendige 
Stellplätze und notwendige Fahrradplätze). Ihre Zahl und Größe richtet sich nach Art und Zahl der vorhandenen und 
zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder der ständigen Benutzerinnen und Benutzer und Besucherinnen und 
Besucher der Anlagen. Bei Änderungen der Anlage und bei Änderung der Nutzung, die nach Maßgabe des Satzes 
2 zu Änderungen in Zahl und Größe der notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahrradplätze führen, sind nur 
Stellplätze und Fahrradplätze für den Mehrbedarf als Folge der Änderungen herzustellen.
(2) Die Unterbringung von Kinderspielflächen sowie von notwendigen Fahrradplätzen auf dem Grundstück hat Vor-
rang vor der Unterbringung von Stellplätzen. 
(3) Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze dürfen nicht für andere als den dafür vorgesehenen Zweck 
benutzt werden. Einzelne Stellplätze in vorhandenen Garagen dürfen als Fahrradplätze genutzt werden.

Zusammenfassung: Zahl und Größe nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge und 
Fahrräder der ständigen Benutzerinnen und Benutzer und Besucherinnen und Besucher der Anlagen. 

Ausnahmen
§ 49 Ausgleichsabgabe für Stellplätze und Fahrradplätze 
(1) Die Verpflichtung nach § 48 wird durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages an die Freie und Hansestadt Hamburg 
erfüllt, wenn notwendige Stellplätze oder notwendige Fahrradplätze nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten hergestellt oder nachgewiesen werden können oder notwendige Stellplätze als Stellplätze für Wohnungen oder 
Wohnheime (§ 48 Absatz 1a) genutzt werden sollen und die Stellplätze für Wohnungen oder Wohnheime ansonsten 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten hergestellt werden können.

Ergänzung
§ 48 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätze
(1a) Bei Wohnungen oder Wohnheimen entscheiden die Bauherrinnen und Bauherren in eigener Verantwortung über 
die Herstellung von Stellplätzen in angemessenem Umfang, wobei sie neben dem Stellplatzbedarf der Bewohnerinnen 
und Bewohner, den örtlichen Verkehrsverhältnissen, der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr insbesondere 
die Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen berücksichtigen sollen. 

Hamburg
Hamburgische Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005, §§ 48; 49
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Stand: 28.05.2018  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-he

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 52 Garagen, Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Abstellplätze für Fahrräder 
(1) Die Gemeinden legen unter Berücksichtigung der örtlichen Verkehrsverhältnisse fest, ob und in welchem Umfang 
bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu er-
warten ist, geeignete Stellplätze für Kraftfahrzeuge, einschließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit Behinderun-
gen, errichtet werden müssen, um den Erfordernissen des ruhenden Verkehrs zu genügen (notwendige Stellplätze).
(4) Bis zu einem Viertel der notwendigen Stellplätze können durch Abstellplätze für Fahrräder ersetzt werden. 
Dabei sind für einen notwendigen Stellplatz vier Abstellplätze für Fahrräder herzustellen; diese werden zur Hälfte auf 
die Verpflichtung nach Abs. 5 angerechnet.(...) 
(5) Bei der Errichtung von Anlagen sind geeignete Abstellplätze für Fahrräder in solcher Zahl herzustellen, dass sie für 
die ordnungsgemäße Nutzung der Anlagen ausreichen (notwendige Abstellplätze). Dies gilt entsprechend für den 
durch Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen ausgelösten Mehrbedarf an Abstellplätzen für Fahrräder. 
Die Abstellplätze für Fahrräder müssen schwellenlos erreichbar sein. Ist durch Satzung der Gemeinde keine abwei-
chende Regelung getroffen, müssen notwendige Abstellplätze in Gestaltung, Größe und Zahl einer Rechtsverordnung 
nach § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 entsprechen. Abs. 2 gilt für die Satzung der Gemeinde entsprechend.

Zusammenfassung: Festlegung durch Gemeinden. Kriterien: Erfordernisse des ruhenden Verkehrs, ausreichend für 
die ordnungsgemäße Nutzung der Anlagen.

Ausnahmen
Macht eine Gemeinde von der Satzungsermächtigung nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 Gebrauch, hat sie in der Satzung Stand-
ort sowie Größe, Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Stellplätze unter Berücksichtigung von Art und Zahl der 
vorhandenen und zu erwartenden Fahrzeuge der Personen zu bestimmen, die die Anlagen ständig benutzen oder 
sie besuchen. Die Gemeinde kann, wenn eine Satzung nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 für Stellplätze nicht besteht, im Einzelfall 
die Herstellung von Stellplätzen verlangen, wenn dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erforder-
lich ist. In einer Satzung nach Satz 1 Nr. 7 kann die Gemeinde die Voraussetzungen der Ablösung näher bestimmen.

Ergänzung
§ 91 HBO – Örtliche Bauvorschriften 
1) Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über die Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl 
der Stellplätze für Kraftfahrzeuge sowie der Abstellplätze für Fahrräder.

Hessen
Hessische Bauordnung (HBO) 2018  §§ 52; 81
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Stand: 15.10.2015  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-mv

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 49 Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder 
(1) Die notwendigen Stellplätze und Garagen sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (§ 86 Absatz 1 Nummer 4) 
sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, 
dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird. 
(2) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung von Stellplätzen oder Garagen zu verwenden für
1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender 
Parkeinrichtungen, 
2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des 
öffentlichen Personennahverkehrs.

Zusammenfassung: Entscheidung liegt bei den Gemeinden.

Ausnahmen
Kriterien: Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der  Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und 
der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Ergänzung
§ 86 Örtliche Bauvorschriften
(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften erlassen über Zahl, Größe und Beschaffenheit 
der Stellplätze oder Garagen sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (§ 49 Absatz 1), die unter Berücksichtigung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Erschließung durch 
Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen erforderlich sind, bei denen ein Zu- und Abgangs-
verkehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu erwarten ist (notwendige Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder), 
einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen der Anlagen sowie die Ablösung der Her-
stellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich 
geregelt werden kann.

Mecklenburg-Vorpommern
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, §§ 49; 86
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Stand: 03.04.2012  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-ni

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 48 Fahrradabstellanlagen
(1) Für bauliche Anlagen, die einen Zu- und Abgangsverkehr mit Fahrrädern erwarten lassen, ausgenommen Woh-
nungen, müssen Fahrradabstellanlagen in solcher Größe zur Verfügung stehen, dass sie die vorhandenen oder zu 
erwartenden Fahrräder der ständigen Benutzerinnen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der Anlagen 
aufnehmen können. Fahrradabstellanlagen nach Satz 1 müssen leicht erreichbar und gut zugänglich sein.

Zusammenfassung: Generelle Verpflichtung zur Einrichtung von leicht erreichbaren und gut zugänglichen Fahrra-
dabstellanlagen für bauliche Anlagen, die einen Zu- und Abgangsverkehr mit Fahrrädern erwarten lassen. Hiervon 
ausgenommen sind Wohnungen. Starke Berücksichtigung außergewöhnlicher Schwierigkeiten, die der Errichtung 
entgegen stehen.

Ausnahmen
§ 48 Fahrradabstellanlagen 
(2) Fahrradabstellanlagen brauchen für Besucherinnen und Besucher der Anlagen nicht errichtet zu werden, wenn 
dies nicht oder nur unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten auf dem Baugrundstück möglich ist.

Ergänzung
§ 84 Örtliche Bauvorschriften
(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlassen über 3. die Fahrradabstellanlagen nach § 48 Abs. 1 Satz 1.

Niedersachsen
Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012, § 48
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Stand: 22.05.2021  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-nw

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze
(1) Werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind Stellplätze oder Garagen 
und Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwen-
dige Stellplätze). Fahrradabstellplätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche ebenerdig, durch Rampen oder 
durch Aufzüge zugänglich sein. Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen sind Stellplätze und Fahr-
radabstellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass sie die durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufnehmen können. Dies gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von 
Wohnraum auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung erheblich erschwert oder verhindert würde.

Zusammenfassung: In ausreichender Zahl und Größe ebenerdig zugänglich. Nähere Regelung durch Rechtsver-
ordnungen oder durch örtliche Bauvorschriften

Ausnahmen
Dies gilt nicht, bei Änderungen oder Nutzungsänderungen, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum 
auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung erheblich erschwert oder verhindert würde Siehe § 48 

Ergänzung
§ 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze
(2) Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach 
Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl, Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die 
Zahl der notwendigen Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 
4) festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich. 
8. Macht die Gemeinde von der Satzungsermächtigung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 Gebrauch, hat sie in der Satzung 
Standort sowie Größe, Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Stellplätze unter Berücksichtigung von Art und Zahl 
der vorhandenen und zu erwartenden Fahrzeuge der Personen zu bestimmen, die die Anlagen ständig benutzen 
oder sie besuchen. Die Gemeinde kann, wenn eine Satzung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 nicht besteht, im Einzelfall 
die Herstellung von Stellplätzen mit und ohne einer Vorbereitung der Stromleitung für die Aufladung von Batterien 
für die Ladung von Elektrofahrzeugen verlangen, wenn dies wegen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs er-
forderlich ist. Bis zu einem Viertel der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge nach Satz 2 kann durch die Schaf-
fung von Fahrradabstellplätzen ersetzt werden, dabei sind für einen Stellplatz vier Fahrradabstellplätze herzustellen.

Nordrhein-Westfalen
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 21.07.2018  § 48



14 WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH · Industriestraße 20 · 51545 Waldbröl · www.wsm.eu

Stand: 24.11.1998 (15.06.2015)  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-rp

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 47 Stellplätze und Garagen
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zugangs- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen 
nur errichtet werden, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit herge-
stellt werden (notwendige Stellplätze). Ihre Zahl und Größe richtet sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge der Benutzerinnen und Benutzer sowie der Besucherinnen und Besucher der Anlagen; 
dabei ist die Möglichkeit der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel zu berücksichtigen. (...) Abstellplätze für 
Fahrräder sind herzustellen, soweit ein Zugangs- und Abgangsverkehr mit Fahrrädern zu erwarten ist und Bedürf-
nisse des Verkehrs es erfordern.

Zusammenfassung: In ausreichender Zahl und Größe. Abstellplätze für Fahrräder sind herzustellen, soweit ein 
Zugangs- und Abgangsverkehr mit Fahrrädern zu erwarten ist und Bedürfnisse des Verkehrs es erfordern. Nähere 
Regelung durch Rechtsverordnungen oder durch örtliche Bauvorschriften.

Ausnahmen
§ 47 Stellplätze und Garagen
(2) Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen, bei denen ein Zugangs- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, 
geändert oder ändert sich ihre Benutzung, so sind Stellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass sie die 
infolge der Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können. Dies gilt nicht, wenn Wohn-
raum in Gebäuden, deren Fertigstellung mindestens zwei Jahre zurückliegt, durch Wohnungsteilung, Änderung der 
Nutzung, Aufstocken oder durch Ausbau des Dachgeschosses geschaffen wird und die Herstellung von Stellplätzen 
oder Garagen auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist; 
(4) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich 
oder ist sie aufgrund einer Satzung nach § 88 Abs. 3 untersagt oder eingeschränkt, so kann die Bauherrin oder der 
Bauherr, wenn die Gemeinde zustimmt, die Verpflichtungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 auch durch Zahlung eines 
Geldbetrags an die Gemeinde erfüllen. Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten der 
Parkeinrichtungen einschließlich der Kosten des Grunderwerbs nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrags je Stell-
platz oder Garage ist durch Satzung festzulegen. 

Ergänzung
§ 62 Genehmigungsfreie Vorhaben
(1) Unbeschadet einer nach anderen Vorschriften erforderlichen Genehmigung bedürfen keiner Baugenehmigung 
das Errichten, Herstellen, Aufstellen, Anbringen oder Ändern von folgenden baulichen Anlagen, anderen Anlagen 
und Einrichtungen: 
1. Gebäude 
f ) Garagen, überdachte Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder bis zu 50 m² Grundfläche und einer mittleren 
Wandhöhe der Außenwände von jeweils nicht mehr als 3,20 m, bei Wänden mit Giebeln einer Firsthöhe von nicht 
mehr als 4 m; ausgenommen sind Garagen, überdachte Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder im Außenbereich 
sowie in der Umgebung von Kultur- und Naturdenkmälern.

Rheinland-Pfalz
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998,
letzte berücksichtigte Änderung vom 15.06.2015, §§ 47; 62 
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Stand: 18.02.2004 (13.06.2018)  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-sl

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 47 Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder
(1) Bei der Errichtung baulicher und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist, müssen 
Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl, Größe und in geeigneter Beschaffenheit (notwendige Stellplätze und 
Garagen) hergestellt werden. Ihre Zahl und Größe richtet sich nach Art und Zahl der vorhandenen und unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verkehrsverhältnisse und des öffentlichen Personennahverkehrs zu erwartenden Kraftfahrzeuge 
der ständigen Benutzerinnen und Benutzer sowie der Besucherinnen und Besucher der Anlagen. Bei Änderungen 
von Anlagen nach Satz 1 oder bei Änderungen ihrer Nutzung ist nur der durch die Änderung verursachte Mehrbedarf 
an Stellplätzen und Garagen zu decken. Die Stellplatzpflicht entfällt bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen. 
(4) Für die Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder gilt Absatz 1 Satz 1 bis 3 sinngemäß. Fahrradabstellplätze sind 
auf dem Baugrundstück herzustellen. Die Pflicht zur Herstellung von Fahrradabstellplätzen entfällt bei Wohnungen, 
soweit die Herstellung von Fahrradabstellplätzen für Besucherinnen und Besucher auf dem Baugrundstück nicht 
oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist.

Zusammenfassung: In ausreichender Zahl, Größe und geeigneter Beschaffenheit. Keine Stellplatzpflicht bei Wohn-
gebäuden mit bis zu zwei Wohnungen.

Ausnahmen
§ 47 Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder
(3) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich 
oder ist sie aufgrund einer Satzung nach § 88 Abs. 3 untersagt oder eingeschränkt, so kann die Bauherrin oder der 
Bauherr, wenn die Gemeinde zustimmt, die Verpflichtungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 auch durch Zahlung eines 
Geldbetrags an die Gemeinde erfüllen. Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten der 
Parkeinrichtungen einschließlich der Kosten des Grunderwerbs nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrags je Stell-
platz oder Garage ist durch Satzung festzulegen.

Ergänzung
Keine

Saarland
Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004
[1] [2] zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Dezember 2019 , § 47
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Stand: 11.05.2018  (11.12.2018)  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-sn

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 49 Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder  
(1) Soweit nicht in örtlichen Bauvorschriften nach § 89 Absatz 1 Nummer 4 geregelt, sind für Anlagen, bei denen 
ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu erwarten ist, Stellplätze und Garagen sowie 
Abstellplätze für Fahrräder in dem erforderlichen Umfang auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung 
davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck rechtlich gesichert ist 
(notwendige Stellplätze und Garagen sowie Abstellplätze für Fahrräder). Die Zahl, Größe und Beschaffenheit der not-
wendigen Stellplätze und Garagen sowie Abstellplätze für Fahrräder einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen 
und Nutzungsänderungen der Anlagen ist zu bestimmen unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs sowie der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs. 

Zusammenfassung: In ausreichender Anzahl und Größe. Kriterien: Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Bedürf-
nisse des ruhenden Verkehrs sowie die Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Nähere Regelungen durch örtliche Bauvorschriften.

Ausnahmen
§ 49 Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder  
(2) Erhebt die Gemeinde Ablösungsbeträge gemäß § 89 Absatz 1 Nummer 4, hat sie diese zu verwenden für 1. die 
Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung oder Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder 2. 
sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des 
öffentlichen Personennahverkehrs und der Förderung von öffentlichen Fahrradabstellplätzen. 
(3) Die Höhe der Ablösungsbeträge richtet sich nach Art der Nutzung und Lage der Anlage und darf 60 Prozent der 
durchschnittlichen Kosten eines Stellplatzes in diesem Gebiet nicht übersteigen. 

Ergänzung
Keine

Sachsen
Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 
(SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), § 49
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Stand: 01.09.2013 (28.09.2016)  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-st

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 48 Notwendige Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder
(1) Werden bauliche Anlagen errichtet, bei denen ein Zugangs- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen oder 
Fahrrädern zu erwarten ist, sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge (notwendige Stellplätze) sowie Abstellplätze für 
Fahrräder auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück, 
dessen Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist, herzustellen, soweit dies durch eine örtliche 
Bauvorschrift nach § 85 Abs. 1 Satz 4 bestimmt ist. Bei Änderungen oder bei Änderungen der Nutzung baulicher 
Anlagen dürfen nur Stellplätze für den Mehrbedarf verlangt werden. Die Flächen für notwendige Stellplätze können 
auch in Garagen angeordnet werden.

Zusammenfassung: Keine verbindliche Regelung, Ermächtigung der Gemeinden. Einschränkung der Ablösever-
pflichtung, Ermittlung des Geldbetrages erst ab dem achten Stellplatz

Ausnahmen
§ 48 Notwendige Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder
(2) Ist die Herstellung von notwendigen Stellplätzen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so 
kann die Gemeinde verlangen, dass statt dessen der zur Herstellung Verpflichtete einen Geldbetrag zur Ablösung 
zahlt. Der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen einschließ-
lich der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes nicht 
übersteigen. Bei der Ermittlung des Geldbetrages bleiben die ersten acht Stellplätze außer Betracht.

Ergänzung
§ 85 Örtliche Bauvorschriften
(1) (...) Gemeinden können außerdem örtliche Bauvorschriften erlassen über Zahl, Größe und Beschaffenheit der not-
wendigen Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder nach § 48 Abs. 1, die unter Berücksichtigung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Erschließung durch Einrichtungen 
des öffentlichen Personennahverkehrs für bauliche Anlagen erforderlich sind, einschließlich des Mehrbedarfs bei 
Änderungen oder Nutzungsänderungen der baulichen Anlagen, und die Ablösung der Herstellungspflicht und die 
Höhe der Ablösebeträge im Rahmen des § 48 Abs. 2 und 3, die nach Art der Nutzung und Lage der baulichen Anlage 
unterschiedlich geregelt werden kann.

Sachsen-Anhalt
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) 
In der Fassung vom 1. September 2013 
geändert am 17. Juni 2014 und am 28. September 2016  § 48
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Stand: 22.01.2009  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-sh

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 50 Stellplätze und Garagen, Abstellanlagen für Fahrräder 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur er-
richtet werden, wenn Stellplätze oder Garagen in ausreichender Größe und in geeigneter Beschaffenheit (notwendige 
Stellplätze oder Garagen) sowie Abstellanlagen für Fahrräder hergestellt werden. Ihre Anzahl und Größe richtet sich 
nach Art und Anzahl der tatsächlich vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder der ständigen 
Benutzerinnen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der Anlagen. Wird die Anzahl durch eine örtliche 
Bauvorschrift nach § 84 Absatz 4 Nummer 8 festgelegt, ist diese maßgeblich. Es kann gestattet werden, dass die not-
wendigen Stellplätze oder Garagen sowie die Abstellanlagen für Fahrräder innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Fertigstellung der Anlage im Sinne des Satzes 1 hergestellt werden. 
(2) Änderungen von Anlagen nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn Stellplätze oder Garagen sowie Abstellanlagen 
für Fahrräder in solcher Anzahl und Größe hergestellt werden, dass sie die infolge der Änderung zusätzlich zu er-
wartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufnehmen können.

Zusammenfassung: Keine verbindliche Regelung, Ermächtigung der Gemeinden. Gemeinden können auf Schaffung 
von Stellplätzen und  Ablöse verzichten.

Ausnahmen
§ 50 Stellplätze und Garagen, Abstellanlagen für Fahrräder
(1) Mit Einverständnis der Gemeinde kann ganz oder teilweise auf die Herstellung von Stellplätzen und Garagen und 
die Zahlung eines Geldbetrages zur Ablösung verzichtet werden. Das gilt insbesondere dann, wenn eine günstige 
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr besteht oder ausreichende Fahrradwege vorhanden sind oder 
die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum, die im öffentlichen Interesse liegt, erschwert oder verhindert würde. 
Stellplätze, Garagen oder Abstellanlagen für Fahrräder können mit Einverständnis der Gemeinde in allen Baugebieten 
für verschiedene Vorhaben mehrfach genutzt werden, wenn sich ihre Nutzungszeiten nicht überschneiden und deren 
Zuordnung zu den Vorhaben öffentlich-rechtlich gesichert ist. 
(6) (...) Der Geldbetrag, den die oder der zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen Verpflichtete zu zahlen hat, 
darf 80 % der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Satz 3, der Geldbetrag, den die 
oder der zur Herstellung von Abstellanlagen für Fahrräder Verpflichtete zu zahlen hat, darf 80 % der durchschnitt-
lichen Herstellungskosten von Abstellanlagen für Fahrräder, jeweils einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im 
Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes, nicht übersteigen. 

Ergänzung
§ 50 Stellplätze und Garagen, Abstellanlagen für Fahrräder 
(7) Wird in einem Gebäude, dessen Fertigstellung mindestens drei Jahre zurückliegt, eine Wohnung geteilt oder Wohn-
raum durch Änderung der Nutzung, durch Aufstocken oder durch Änderung des Daches eines solchen Gebäudes ge-
schaffen, braucht der dadurch verursachte Mehrbedarf an Stellplätzen und Garagen und Abstellanlagen für Fahrräder 
nicht gedeckt zu werden, wenn dies auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. 
(9) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und ausgeführt werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht 
schädigt und das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung durch Lärm oder Gerüche 
nicht über das zumutbare Maß hinaus stört. Stellplatzanlagen sollen durch Bepflanzungen mit standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern gestaltet werden; § 8 Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden. 

Schleswig-Holstein
Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) 
vom 22. Januar 2009, §§ 50; 8
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Stand: 13.03.2014 (18.12.2018)  Zitierte Landesbauordnung: share.wsm.eu/lbo-th

Auszug aus der Stellplatzordnung
§ 49 Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist, müssen geeignete Stell-
plätze oder Garagen hergestellt werden, wenn und soweit insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-
kehrsverhältnisse und des öffentlichen Personenverkehrs zu erwarten ist, dass der Zu- und Abgangsverkehr mittels 
Kraftfahrzeug erfolgt (notwendige Stellplätze und Garagen). Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen ist nur der 
Mehrbedarf zu decken. Die Stellplatzpflicht nach den Sätzen 1 und 2 entfällt, wenn die Gemeinde durch örtliche Bau-
vorschrift nach § 88 oder durch städtebauliche Satzung die Herstellung von Stellplätzen und Garagen ausschließt 
oder beschränkt. 
(2) Die Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem ge-
eigneten Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird, herzustellen oder nach 
Absatz 3 abzulösen.

Zusammenfassung: Keine verbindliche Regelung, Ermächtigung der Gemeinden. Einschränkung der Ablösever-
pflichtung auf maximal durchschnittliche Herstellungskosten und Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet 
oder in bestimmten Teilen desselben.

Ausnahmen
§ 49 Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder 
(3) Die Stellplätze können mit Einverständnis der Gemeinde durch Zahlung eines Geldbetrags abgelöst werden. Die 
Höhe des Geldbetrags je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen und kann insbesondere nach der Art der Nutzung 
und der Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden. Der Geldbetrag darf 60 vom Hundert der durchschnitt-
lichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 4 Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs 
im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebiets nicht übersteigen.

Ergänzung
§ 88 Örtliche Bauvorschriften
(1) Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen Wirkungskreis örtliche Bauvorschriften erlassen über die Ge-
staltung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (…).

Thüringen
Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 13. März 2014, Stand 12.02.2019, §§ 49; 88



Fast jeder Haushalt in Deutschland verfügt über 
mindestens ein Fahrrad. 

77,5 Mio. Fahrräder werden zunehmend als Verkehrs-
mittel im Alltag genutzt. Und sie müssen wohnort-
nah, sicher und komfortabel geparkt werden können.
WSM hat für jeden Bedarf die passende Lösung.



Kommunale Entwicklung und Stellplatzbedarf
Die jüngere Entwicklung der Landesbauordnungen sieht eine stärkere Beteiligung der Kommunen an der baurecht-
lichen Ordnung des öffentlichen Raumes vor. So erhalten Städte und Gemeinden die Möglichkeit, eigene Vorgaben 
festzusetzen. Sie können selbst bestimmen, wie und in welchem Umfang bei Bauvorhaben Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge und Fahrräder geschaffen werden sollen. 

Mit einer eigenen Stellplatzsatzung kann jede Stadt und Gemeinde Einfluss auf die Ausgestaltung von Bauvorhaben, 
auf die städtebauliche und die verkehrliche Entwicklung nehmen. 
Der Vorteil: Kommunale Stellplatzsatzungen können sich differenziert und bedarfsgerecht auf örtliche Gegeben-
heiten und Entwicklungsstrategien ausrichten und so zur kommunalen Verkehrsentwicklung und zum Mobilitäts-
management genutzt werden. 

Musterstellplatzsatzungen, wie die 2016 vom Nordrhein-Westfälischen Landtag beschlossene, sollen Städten und 
Gemeinden die Erstellung erleichtern und die Anwendung landesweit harmonisieren. 

Auf den Folgenden Seiten finden Sie die Musterstellplatzsatzung NRW, die als Rahmenempfehlungen für den 
Stellplatzbedarf herangezogen werden kann.

Den Leitfaden zur Musterstellplatzsatzung NRW finden Sie  
auf der Internetseite des „Zukunftsnetz Mobilität NRW“
www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de
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Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für Pkw Zahl der Abstellplätze für Fahrräder

1 Wohngebäude und Wohnheime

1.1 Ein- und Zweifamilienhäuser 1–2 je WE kein Nachweis erforderlich, bei Bedarf 1 bis 4 je WE

1.2 Mehrfamilienhäuser (ab 3 WE) 0,9–1,5 je 100 m² BGF 2–4 je 100 m² BGF

1.3 Kinder- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 3–12 Betten, davon 10 %  
Besucheranteil

1 Abstpl. je 2–3 Betten, davon 10 % Besucheranteil

1.4 Pflegeheime, Seniorenwohnheime, Wohn-
heime für Menschen mit Behinderung

1 Stellplatz je 3–12 Betten, davon 10 %  
Besucheranteil

1 Abstpl. je 5–30 Betten, mindestens 3 Abstpl. 
davon 10 % Besucheranteil

1.5 Studierenden- und sonstige
Wohnheime

1 Stpl. je 2–5 Betten, jedoch mindestens 2 Stpl.,
davon 10 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 1–2 Betten, davon 10 % Besucheranteil

2 Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen

2.1 Büro- und Verwaltungsgebäude allgemein 1 Stpl. je 30–40 m² Nutzfläche, davon 10 %  
Besucheranteil

1 Abstpl. je (30–40 m²) Nutzfläche, davon 10 % 
Besucheranteil

2.2 Räume mit erheblichem Besucher/innen-
verkehr (Schalter-, Abfertigungs- oder 
Beratungsräume, Arztpraxen o. Ä.)

1 Stpl. je 20–30 m² Nutzfläche, jedoch mindestens 
3 Stpl., davon 75 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 20–30 m² Nutzfläche, davon 75 %  
Besucheranteil

3 Verkaufsstätten

3.1 Verkaufsstätten bis 800 m²
Verkaufsfläche

1 Stpl. je 30–50 m² Verkaufsnutzfläche, jedoch
mindestens 2 Stpl., davon 75 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 30–50 m² Verkaufsnutzfläche,
davon 75 % Besucheranteil

3.2 Verkaufsstätten mit mehr als
800 m² Verkaufsfläche

1 Stpl. je 10–30 m² Verkaufsnutzfläche,
davon 75 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 40–60 m² Verkaufsnutzfläche,
davon 75 % Besucheranteil

3.3 Verkaufsstätten mit großen Ausstellungs-
flächen (Autohäuser, Möbelhäuser etc.)

1 Stpl. je 50–100 m² Verkaufsnutzfläche,
davon 75 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 100–200 m² Verkaufsnutzfläche,
davon 75 % Besucheranteil

4 Versammlungsstätten außer Sportstätten, Kirchen

4.1 Versammlungsstätten 1 Stpl. je 5–10 Sitzplätze, davon 90 %  
Besucheranteil

1 Abstpl. je 10–40 Sitzplätze, davon 90 %  
Besucheranteil

4.2 Kirchen und andere Räume, die
der Religionsausübung dienen

1 Stpl. je 10–30 Plätze, davon 90 % Besucheranteil 1 Abstpl. je 20–30 Plätze, davon 90 %  
Besucheranteil

5 Sportstätten

5.1 Sportplätze 1 Stpl. je 250 m² Sportfläche,  
zusätzlich 1 Stpl. je 5–15 Besucherplätze

1 Abstpl. je 250 m² Sportfläche,  
zusätzlich1 Abstpl. je 10–20 Besucherplätze

5.2 Spiel- und Sporthallen 1 Stpl. je 50 m² Hallenfläche,  
zusätzlich 1 Stpl. je 5–15 Besucherplätze

1 Abstpl. je 50 m² Hallenfläche,  
zusätzlich1 Abstpl. je 15–20 Besucherplätze

5.3 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stpl. je 200–300 m² Grundstücksfläche 1 Abstpl. je 50–150 m² Grundstücksfläche

5.4 Hallenbäder 1 Stpl. je 5–10 Kleiderablagen,  
zusätzlich 1 Stpl. je 5–15 Besucherplätze

1 Abstpl. je 5–10 Kleiderablagen,  
zusätzlich1 Abstpl. je 5–15 Besucherplätze

5.5 Reitanlagen 1 Stpl. je 2–4 Pferdeeinstellplätze 1 Abstpl. je 2–4 Pferdeeinstellplätze

5.6 Fitnesscenter 1 Stpl. je 10–20 m² Sportfläche davon 90 %  
Besucheranteil

1 Abstpl. je 10–20 m² Sportfläche,  
davon 90 % Besucheranteil

5.7 Tennisanlagen 1–2 Stpl. je Spielfeld,  
zusätzlich 1 Stpl. je 5–15 Besucherplätze

1–2 Abstpl. je Spielfeld,  
zusätzlich 1 Abstpl. je 20 Besucherplätze

5.8 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stpl. je 2–5 Boote 1 Abstpl. je 2–5 Boote

6 Gaststätten, Vergnügungsstätten und Beherbergungsbetriebe

6.1 Gaststätten 1 Stpl. je 6–12 m² Gastraum, davon 75 %  
Besucheranteil

1 Abstpl. je 6–12 m² Gastraum davon 90 % Be-
sucheranteil

6.2 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere  
Beherbergungsbetriebe

1 Stpl. je 2–6 Betten, davon 75 % Besucheranteil, 
für zugehörigen Restaurationsbetrieb Zuschlag 
nach Nr. 6.1

1 Abstpl. je 8–15 Betten, mindestens 4 Abstpl., 
davon 25 % Besucheranteil; für zugehörigen  
Restaurationsbetrieb Zuschlag nach Nr. 6.1

6.3 Tanzlokale, Diskotheken 1 Stpl. je 4–8 m² Gastraum, davon 90 %  
Besucheranteil

1 Abstpl. je 4–8 m² Gastraum, davon 90 %  
Besucheranteil

6.4 Jugendherbergen 1 Stpl. je 8–12 Betten, davon 25 % Besucheranteil 1 Abstpl. je 5–10 Betten, davon 25 %  
Besucheranteil

6.5 Sonstige Vergnügungsstätten 1 Stpl. je 20–25 m² Nutzfläche,  
mindestens jedoch 3 Stpl.

1 Abstpl. je 10–25 m² Nutzfläche,  
mindestens jedoch 3 Abstpl.

Musterstellplatzsatzung NRW
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Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze für Pkw Zahl der Abstellplätze für Fahrräder

7 Krankenhäuser und Kliniken

7.1 Universitätskliniken und ähnliche
Lehrkrankenhäuser

1 Stpl. je 2–3 Betten, zusätzlich Abstellplätze nach 
2.2, davon 50 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 10–20 Betten, zusätzlich Abstellplätze 
nach 2.2, davon 20 % Besucheranteil

7.2 Krankenhäuser, Kliniken und
Kureinrichtungen

1 Stpl. je 2–6 Betten, zusätzlich Stellplätze nach 2.2,
davon 60 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 20–30 Betten, zusätzlich Abstellplätze 
nach 2.2, davon 20 % Besucheranteil

8 Bildungseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendförderung

8.1 Kindergärten, Kindertagesstätten 1 Stpl. je 10–25 Kinder, jedoch mindestens 2 Stpl. 1 Abstpl. je 5–15 Kinder, jedoch mindestens 2 
Abstpl., davon 50 % Besucheranteil

8.2 Grundschulen 1 Stpl. je 20–30 Schüler 1 Abstpl. Je 2–4 Schüler, davon 10 % Besucher-
anteil

8.3 Sonstige allgemeinbildende Schulen,  
Berufsschulen, Berufsfachschulen

1 Stpl. je 20–30 Schüler,  
zusätzlich 1 Stpl. je 5–10 Schüler über 18 Jahre

1 Abstpl. je 2–3 Schüler, davon 10 % Besucheranteil

8.4 Förderschulen 1 Stpl. je 10–15 Schüler 1 Abstpl. je 10–15 Schüler, davon 10 % Besucher-
anteil

8.5 Fachhochschulen, Universitäten 1 Stpl. je 2–10 Studierende 1 Abstpl. je 2–4 Studierende, davon 20 %  
Besucheranteil

8.6 Sonstige Fortbildungseinrichtungen 1 Stpl. je 2–10 Teilnehmerplätze 1 Abstpl. je 3–5 Teilnehmerplätze, davon 20 %  
Besucheranteil

8.7 Jugendzentren 1 Stpl. je 100–200 m² Nutzfläche 1 Abstpl. je 10–20 m² Nutzfläche, davon 90 %  
Besucheranteil

9 Gewerbliche Anlagen

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stpl. je 50–70 m² Nutzfläche oder je drei  
Beschäftigte, davon 10–30 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 50–70 m² Nutzfläche oder je drei  
Beschäftigte, davon 10 % Besucheranteil

9.2 Lagerräume, Lagerplätze,  
Ausstellungs- und Verkaufsplätze

1 Stpl. je 80–100 m² Nutzfläche oder je drei Be-
schäftigte, davon 10 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 70–100 m² Nutzfläche oder je drei Be-
schäftigte, davon 10 % Besucheranteil

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 5–7 Stpl. je Wartungs- oder Reparaturstand 1 Abstpl. je 5–7 Wartungs- oder Reparaturstände, 
mindestens 3

9.4 Tankstellen 1–2 Stpl., mit Verkaufsstätte, zusätzlich Stpl. nach 
3.1

1 Abstpl.; mit Verkaufsstätte zusätzlich Abstpl. nach 
3.1

10 Verschiedenes

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stpl. je 2–4 Kleingärten 1 Abstpl. je 5–10 Kleingärten,  
davon 80 % Besucheranteil

10.2 Begräbnisstätten (z. B. Friedhöfe) 1 Stpl. je 500–2.000 m² Grundstücksfläche, jedoch 
mindestens 10 Stpl.

1 Abstpl. je 750 – 1500 m² Grundstücksfläche,  
jedoch mindestens 4 Abstpl. je Eingang

10.3 Sonnenstudios 1 Stpl. je 3–5 Sonnenbänke, jedoch mindestens 2 
Stpl., davon 90 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 3–5 Sonnenbänke, jedoch mindestens 
2 Abstpl., davon 90 % Besucheranteil

10.4 Waschsalons 1 Stpl. je 5–7 Waschmaschinen, jedoch mindestens
2 Stpl., davon 90 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 5–7 Waschmaschinen, jedoch mindes-
tens 2 Abstpl., davon 90 % Besucheranteil

10.5 Museen und Ausstellungsgebäude 1 Stpl. je 150–250 m² Ausstellungsfläche,
davon 80 % Besucheranteil

1 Abstpl. je 75–150 m² Ausstellungsfläche, mindes-
tens 5 Abstpl., davon 80 % Besucheranteil

Projekte realisieren und Geld sparen! 
Abstellanlagen für Fahrräder werden mit bis zu 90 % gefördert. 

Jetzt Informieren auf: share.wsm.eu/radfoerderung
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Faszination Metallbau

Seit 1958 steht WSM für Kompetenz und Zuverlässigkeit im 
Metallsystembau. Zertifizierte und besonders langlebige 
Produkte sowie zeitloses Design zeichnen WSM als Herstel-
ler von mobilen Raumsystemen, Überdachungssystemen, 
Fahrradparksystemen sowie Informations- und Display-
systemen aus. Zu unseren Kunden zählen Industrie, Handel, 
Verkehrsunternehmen, Kommunen und Projektentwickler.

Die zukunftsorientierte Produktion und die umfassenden 
Serviceleistungen mit ganzheitlicher Planung, moderner 
Konstruktion, schneller Logistik und fachmännischer Mon-
tage vor Ort unterstreichen unser Qualitätsbewusstsein 
eindrucksvoll. 

Mit dem Ergebnis: komplett durchdachte Lösungen mit 
einem ganz besonderen Anspruch – Qualität in Metall.  
WSM beschäftigt weit über 200 engagierte Mitarbeiter*in-
nen an den Standorten Waldbröl (Deutschland) und dem 
zweiten Produktionsstandort in Březnice (Tschechien). 

WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH
Industriestraße 20 · 51545 Waldbröl
Telefon: +49 2291 86 0
info.de@wsm.eu

International (DE/EN)
Telefon: +49 2291 86 266
Telefon: +44 20 3540 6200
info.en@wsm.eu

www.wsm.eu
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